
Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte stehen neben dem auf dem Flugfeld abgestellten Flugzeug. Foto: dpa

Schock imFlieger

W egen eines rauchen-
den Ofens ist ein
Flugzeug auf dem

Weg nach Istanbul kurz nach
dem Start wieder in Hamburg
gelandet. Ein Sprecher von Tur-
kish Airlines bestätigte amDon-
nerstagmorgen, dass der Airbus

Bord evakuiert. Es gab keine
Verletzten. „Wir als Flughafen
können die sichere Landung des
Flugzeugs bestätigen. Dieses
war um 7.20 Uhr nach Istanbul
gestartet und ist dann wieder
umgekehrt“, sagte eine Spre-
cherin des Flughafens in Ham-
burg. Es habe sich um eine Si-
cherheitslandung und nicht um
eine Notlandung gehandelt.
Nach der technischen Inspek-

tion wurde nach Angaben des
Airline-Sprechers beschlossen,
den Flug mit inaktiven Öfen
fortzusetzen. Noch am Mittag
konnte das Flugzeug erneut
Richtung Istanbul abheben.

A 321 aufgrund eines „techni-
schen Problems“ umdrehen
und wieder in Hamburg landen
musste. Aus einemOfen, in dem
Speisen aufgewärmt würden,
sei Rauch ausgetreten.

„Nach der Landung wurde
das Flugzeug zur Inspektion auf
einer geeigneten Rollbahn ab-
gestellt. Feuerwehrleute und
technisches Personal betraten
das Flugzeug, um die notwendi-
gen Vorsichtsmaßnahmen zu
treffen“, sagte ein Airline-
Sprecher weiter dazu.

Im Anschluss daran wurde
das Flugzeug mit 155 Passagie-
ren und zwei Kleinkindern an

Aufgrund einer
technischen Panne muss
eine von Hamburg
gestartete Maschine
umkehren – Grund:
Ein rauchender Ofen
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Gerade in schwierigen Zeiten
ist es wichtig, bestmögliche
Vorsorge durch eine individu-
elle Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht zu treffen.
Ein professionell errichtetes
Testament ist ebenfalls von
erheblicher Bedeutung und
kann helfen, Erbschaftssteuer
zu sparen.
Idealerweise sollten die ein-
zelnen Verfügungen aufei-
nander abgestimmt sein. So
kann im Erbfall der Nachlass
schneller und kostengünsti-
ger abgewickelt werden.
Gerne biete ich auch telefoni-
sche Beratungen, Hausbesu-
che und Besprechungen über
digitale Medien an.

Güterstand ändern und Steuern sparen

F ür Ehegatten, die wäh-
rend der Ehe erhebliches
Vermögen anhäufen,

stellt die Güterstandsschaukel
ein interessantes Modell zur
steueroptimierten Vermögens-
übertragung dar. Bei der Güter-
standsschaukel wechseln die
Ehegatten vom Güterstand der
Zugewinngemeinschaft in den
Güterstand der Gütertrennung,
um hierdurch den Zugewinn-
ausgleichsanspruch auszulö-
sen.

Der Güterstandswechsel wird da-
durch vollzogen, dass die Ehegat-
ten in einem notariellen Ehever-
trag die Zugewinngemeinschaft
aufheben und den Güterstand der
Gütertrennung vereinbaren.Durch
die Beendigung der Zugewinn-
gemeinschaft ist derjenige Ehe-
gatte, der während der Ehezeit
mehr Vermögen erwirtschaftet
hat, zum Ausgleich des hälfti-
gen Zugewinns gegenüber dem
anderen Ehegatten verpflichtet.
Hat beispielsweise ein Ehe-

gatte einen um 500000 Euro
höheren Zugewinn als der an-
dere Ehegatte erwirtschaftet,
beläuft sich der Zugewinnaus-
gleichsanspruch des anderen
Ehegatten auf 2500000 Euro.
In diesemBeispiel kann somit

Vermögen im Wert von

2500000 Euro von einem Ehe-
gatten auf den anderen Ehegat-
ten übertragen werden. Wäh-
rend Vermögensübertragungen
unter Ehegatten im Rahmen der
Schenkungssteuer unterfallen,
sofern sie den Steuerfreibetrag
von 500000 Euro überschrei-
ten, erfolgt der Zugewinnaus-
gleich im Rahmen der Güter-
standsschaukel steuerfrei.

Gemäß § 5 Abs. 2 ErbStGwird die
Zugewinnausgleichsforderung
nämlich weder als Erbschaft, noch
als Schenkung angesehen. Nach
der Erfüllung des Zugewinnaus-
gleichs sollten die Ehegatten in
den Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft „zurückschau-
keln“, sodass die Vorteile der
Güterstandsschaukel zu einem
späteren Zeitpunkt erneut ge-
nutzt werden können. Die

Rückkehr in die Zugewinnge-
meinschaft ist auch bei einer
beabsichtigten Enterbung der
eigenen Kinder wichtig, weil
die Pflichtteilsquote der Kinder
in der Zugewinngemeinschaft
niedriger ist als bei der Güter-
trennung.

Von der Güterstandsschaukel
können auch Ehepaare Gebrauch
machen, die im Güterstand der Gü-
tertrennung leben. In diesem Fall
kann durch einen notariellen
Ehevertrag rückwirkend auf
den Tag der Eheschließung die
Zugewinngemeinschaft verein-
bart werden. Aufgrund dieser
rückwirkenden Vereinbarung
kann durch einen anschließen-
den Wechsel in die Gütertren-
nung der während der gesam-
ten Ehezeit erwirtschaftete Zu-
gewinn auch in diesem Fall

steuerfrei ausgeglichen wer-
den.

Bei der Nutzung des Instru-
ments der Güterstandsschaukel
gilt es, Fehler zu vermeiden, so-
dass die beabsichtigten Ziele nicht
vereitelt werden und kein Schaden
entsteht. Beachtet werden sollte
beispielsweise unbedingt, dass
der Zugewinnausgleichsan-
spruch sorgfältig ermittelt wird
und die in den Zugewinn fallen-
den Vermögenswerte nachvoll-
ziehbar bewertet werden. So-
fern nämlich eine die tatsächli-
che Zugewinnausgleichsforde-
rung übersteigende Ausgleichs-
summe gezahlt wird, ist der
Mehrerwerb zu versteuern.

Laura Kiefer, Rechtsanwältin,
Kanzlei Maltry RechtsanwältIn-
nenPartG mbB

Der Güterstandswechsel wird dadurch vollzogen, dass die Ehegatten in einem notariellen Ehevertrag die Zuge-
winngemeinschaft aufheben und den Güterstand der Gütertrennung vereinbaren. Symbolbild: ccvision

DieGüterstandsschaukel
ist ein interessantes
Modell für die
Übertragung
von Vermögen

Erbschaftssteuerersparnis erzielen

N ach dem Tod eines Men-
schen sind die Erbenmit
zahlreichen Aufgaben

konfrontiert. Vielfach wird da-
bei die Möglichkeit der Erbaus-
schlagung und insbesondere
die dafür geltende Sechs-Wo-
chen-Frist übersehen.

Die Ausschlagung ist nicht auf
Fälle beschränkt, in denen der
Nachlass offensichtlich über-
schuldet ist. Oft kann durch eine
taktische Ausschlagung eine er-
hebliche Erbschaftsteuerer-
sparnis erzielt werden, sagt
Fachanwalt für Erb- und Steuer-
recht Christian Illenseher. So ist
es oft sinnvoll, eine Generation

zu überspringen und Vermögen
so direkt von den Großeltern
auf die Enkelkinder übergehen
zu lassen, wofür die ausschla-
genden Kinder eine Abfin-
dungszahlung oder einem
Nießbrauch erhalten.

Wichtig sind der Kontakt und die
Beratung durch einen Fachanwalt
innerhalb der sehr kurzen Frist, die
bei gesetzlicher Erbfolge schon
mit dem Tod beginnt. Esmuss vor-
rangig die Auswirkung der Aus-
schlagung geklärt werden.

Klassischer Fehler ist die Aus-
schlagung des einzigen Kindes
nach dem Tod des Vaters in der
Annahme, seine Mutter würde
dann alleine erben. Wenn aber
noch Geschwister des Vaters
vorhanden sind, erben diese
nach der Ausschlagung bei ge-
setzlicher Erbfolge zu 1/4.
Wenn dies erst danach bemerkt
wird, ist eine Rückgängigma-

chung nach einer ganz aktuel-
len Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs vom 22.März 2023

durch Anfechtung der Aus-
schlagung nicht mehr mög-
lich.

Mit anwaltlicher Hilfe
die Möglichkeiten und
Auswirkungen einer
Erbausschlagung klären

Kompetente Beratung ist im Erbfall wichtig. Symbolbild: ccvision
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